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Kleine Beschäftigungs-
verhältnisse: Kein Jobwunder 

Dauerhafter Rückgang von Zweitbeschäftigungen? 

Die von der Bundesknappschaft im Juni 2003 erstmals identifizierten 6,4 Mill. 
Minijobs bestanden vermutlich zum größten Teil bereits vorher als kleine Beschäfti-
gungsverhältnisse am Rande des Arbeitsmarktes. Der seither registrierte Zuwachs 
kann somit zum erheblichen Teil auf Substitution aus bisheriger Beschäftigung 
zurückgeführt werden. Die deutliche Ausweitung kleiner Beschäftigungsverhält-
nisse von 2000 bis 2003 geht zwar mit einer zunehmenden Erwerbsintegration 
von Frauen einher, diese beschränkt sich jedoch vielfach auf weniger stabile und 
niedrig entlohnte Arbeitsplätze. Arbeitslose haben bislang nicht unmittelbar von 
den Minijobs profitieren können; zwar stiegen die Chancen von Arbeitslosen, einen 
solchen Job zu bekommen, doch gleichzeitig sind bei geringem wirtschaftlichen 
Wachstum ihre Chancen gesunken, eine reguläre Teilzeit- oder Vollzeitstelle zu 
erhalten. 

Beschäftigungsbilanz der neuen Minijobs 

Die steigende Zahl der Anmeldungen von Minijobs wird sowohl von der Regie-
rung als auch von der Opposition als „Erfolg" der neuen Regelungen am Arbeits-
markt gewürdigt.' Das DIW Berlin hingegen sieht in dem gleichzeitigen Rück-
gang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Hinweise auf massive 
Substitutionseffekte zwischen geringfügiger Beschäftigung und sonstigen For-
men der Erwerbstätigkeit.' 

Seit April 2003 gliedern sich geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (Mini-

jobs) in geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse, geringfügige Be-
schäftigung in Privathaushalten und kurzfristige Beschäftigung. Die Höchst-
grenze für den monatlichen Verdienst liegt bei 400 Euro (vorher 325 Euro), die 
bis April 2003 geltende Begrenzung der Wochenarbeitszeit auf nicht mehr als 

15 Stunden wurde gestrichen (siehe Kasten). 

Die Bundesknappschaft wurde als zentrale Stelle für die Annahme von Meldun-
gen, den Einzug der Beiträge zur Sozialversicherung sowie der einheitlichen 

1 Vgl. Ulla Schmidt: Minijobs schaffen Arbeit. Pressemitteilung vom 18. Juli 2003 des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Soziale Sicherung, wwwbmgs.bund.de/deu/gra/themen/sicherheit/index_3578.cfm; außer-
dem: Union und SPD sehen Minijobs als Erfolg. In: Berliner Morgenpost vom 15. April 2004, morgenpost.berlin1. 
cie/archiv2004/040415/politik/story672112. html 
2 Vgl.: Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung 2004/2005. Bearb.: Arbeitskreis Konjunktur. In: Wochenbericht 
des DIW Berlin, Nr. 1-2/2004, S. 22. 
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Kleine Beschäftigungsverhältnisse: Kein Jobwunder 

Kasten 

Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

Durch das „Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" vom 23.12. 2002 wurden das 
Abgabe- und das Meldeverfahren für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (so genannte Minijobs) mit 
Wirkung vom 1.4.2003 an neu geregelt. Die neue Regelung' der Minijobs stellt einen Kompromiss des Ver-
mittlungsausschusses des Deutschen Bundestags dar und weicht von den ursprünglichen Plänen der Hartz-
Kommission ab.' Seit April 2003 findet nunmehr eine vereinfachte Regelung Anwendung, um ein Beschäf-
tigungsverhältnis zu begründen. Die Minijobs sind für die Beschäftigten vollständig steuer- und abgaben-
frei, während der Arbeitgeber eine pauschale Abgabe in Höhe von 25 % des Verdienstes entrichtet ( 12 % 
gesetzliche Rentenversicherung, 11 % gesetzliche Krankenversicherung und 2%Steuern). Die Neuregelung 
führt bei Beschäftigten nicht nur zu geringeren Abzügen vom Bruttolohn, sondern ist auch wegen der 
steuerlichen Pauschalierungsmöglichkeit ( in Höhe von 2 %) insbesondere für Arbeitnehmer mit hohen 
steuerlichen Grenzbelastungen (vor allem für Beschäftigte in Steuerklasse V oder VI) attraktiv. 

Für Minijobs in privaten Haushalten gilt eine geringere Abgabenquote von 12 % (je 5 % zur gesetzlichen 
Rentenversicherung und gesetzlichen Krankenversicherung und ebenfalls 2%Steuern). 

Vereinfacht wurde auch die Abgrenzung eines Minijobs. So gilt seit April 2003 nur noch der monatliche 
Verdienst in Höhe von maximal 400 Euro als Grenze, während bei der früheren Regelung der so genann-
ten 325-Euro-Jobs die Arbeitszeit von 15 Stunden pro Woche nicht überschritten werden durfte. 

Erfolgt die Ausübung einer geringfügig entlohnten Beschäftigung neben einer sozialversicherungspflich-
tigen Hauptbeschäftigung (Zweitjob), wird seit April 2003 keine Zusammenrechnung mehr mit einer 
Hauptbeschäftigung vorgenommen, und die Nebentätigkeit bleibt wieder abgabenfrei. 

Für Einkommen zwischen 400 Euro und 800 Euro wurde eine Gleitzone eingeführt (Midijob), wobei der 
Arbeitnehmerbeitrag von 4 % am Anfang der Gleitzone linear bis zum vollen Arbeitnehmeranteil steigt, 
d. h. bis zur Hälfte des individuellen Gesamtsozialversicherungsbeitrages bei gleichzeitig vollem Leis-
tungsanspruch an die Sozialversicherung. 

1 Dieses Gesetz löste die Neuregelungen der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse vom 24.3.1999 (Bundesgesetzblatt I, S. 388ff.) ab. 
Zu einer Bewertung der früheren Regelungen sowie zu den Zielen der 
Neuregelungen vgl. Bundestagsdrucksache 15/758 vom 31.3.2003. 

2 Vgl. zu den weitreichenden Veränderungen der Minijob-Regelung die 
Zwischenbilanz der Hartz-Reformen am Arbeitsmarkt von Frank 
oschmiansky: Bekämpfung von Schwarzarbeit. In: Werner Jahn und 
Günther Schmid (Hrsg.): Eins zu eins? Berlin 2004, S. 52 sowie S. 56f. 

Pauschalsteuer bestimmt. Zudem veröffentlicht die 

Minijob-Zentrale der Bundesknappschaft zum je-

weiligen Ende eines Quartals die Bestände der ge-

meldeten geringfügig Beschäftigten.' 

Die vierteljährlichen Meldungen über die Zahl der 
Minijobs werden in der arbeits- und beschäfti-

gungspolitischen Debatte unterschiedlich beurteilt. 

Die Zahl der Meldungen übertraf im ersten Quar-

tal 2004 erstmals die Grenze von 7 Mill., obgleich 

weder die Zahl der Arbeitslosen gesunken und 
auch die Gesamtzahl aller Beschäftigten gemäß 

der amtlichen Statistik rückläufig gewesen ist (Ta-

belle 1). Vor diesem Hintergrund stellt sich die 

Frage, in welchem Umfang seit Einführung der 

vereinfachten Möglichkeiten zur Ausübung eines 
Minijobs tatsächlich neue Beschäftigungsverhält-

nisse, insbesondere für Arbeitslose, geschaffen 

wurden. Dies war nicht der Fall, soweit die wach-

sende Zahl von Minijobs direkt durch den Wegfall 

von ehemals in Vollzeit oder regulärer Teilzeit aus-

geübten Beschäftigungsverhältnissen kompensiert 

wurde. Eine besondere Bedeutung hat vor diesem 

Hintergrund vor allem die Entwicklung von Zweit-

jobs, die ebenfalls vielfach als Minijob ausgeübt 
werden und für die seit April 2003 deutlich günsti-

gere Anreize bestehen.' 

Blickt man auf die von der Bundesagentur für Ar-
beit aufbereite Zahl der geringfügig Beschäftigten,' 

zeigt sich gegenüber den Meldungen der Bundes-

3 Vgl. hierzu die im Internet verfügbaren Veröffentlichungen unter 
wwwmini•ob-zentrole.cle/. Die seit April 2003 ebenfalls subventionier-
ten Midijobs in der Gleitzone zwischen 400 und 800 Euro werden hin-
gegen als sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen nicht bei der 
Bundesknappschaft gemeldet. 
4 So wurde die Möglichkeit eingeführt, eine sozialversicherungsfreie 
Nebentätigkeit neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbe-
schäftigung auszuüben. Diese Nebentätigkeit wird seit April 2003 nicht 
mehr mit der Hauptbeschäftigung zusammengezählt und entsprechend 
mit höheren Abgaben belastet (siehe Kasten). So vermutet auch der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (SVR) eine Ausweitung von Nebentätigkeiten bzw. einen 
Beitrag zur Legalisierung von Beschäftigungsverhältnissen in der Schat-
tenwirtschaft. Vgl. Jahresgutachten 2003/04 des SVR, 2003, Ziffer 249. 
5 Seit Mitte 1999 führt die Bundesagentur für Arbeit eine gesonderte 
Statistik über die geringfügig Beschäftigten. 
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knappschaft auch ein deutlich bescheidenerer Zu-

wachs bei geringfügig Entlohnten seit dem In-

krafttreten der neuen gesetzlichen Regelungen im 
April 2003 (Abbildung 1). 

Strukturbesonderheiten der neuen Minijob-

Statistik 

Mittlerweile liegen für September 2003 die Daten 

über Minijobs in einer von der Bundesagentur für 

Arbeit mit der Beschäftigtenstatistik abgestimm-

ten Differenzierung vor. Diese weist die ausschließ-

lich geringfügig entlohnten Beschäftigten sowie 
die im Nebenjob geringfügig entlohnten Beschäf-

tigten aus.' Die Bundesagentur für Arbeit schätzt, 

dass aufgrund der Anhebung der Geringfigigkeits-

grenze von 325 auf 400 Euro 240 000 Personen ihr 

sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-

hältnis in einen Minijob umgewandelt haben.' 

Während über diese Form der Substitution von 

ehemals niedrig entlohnten sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen Berech-

nungen der Bundesagentur für Arbeit vorliegen, 
gibt es bislang keine belastbaren empirischen Stu-

dien zum Umfang von Umwandlungen von ehe-

mals sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstellen 

in mehrere geringfügige Beschäftigungsverhält-

nisse im gleichen Betrieb. 

Entsprechend der erstmals für geringfügige Erst-

und Zweittätigkeiten vorliegenden Statistik sind 

4,4 Mill. ausschließlich geringfügig entlohnte Be-
schäftigte,' während 1,35 Mill. als im Nebenjob 

geringfügig entlohnte Beschäftigte gelten und 
gleichzeitig sozialversicherungspflichtig beschäf-

tigt sind (Tabelle 2). Im Verhältnis zu den rund 
27 Mill. sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten machen die geringfügig entlohnten Formen der 

Beschäftigung rund 17 % aller Beschäftigungs-

verhältnisse aus. 

Während ausschließlich geringfügige Tätigkeiten 

zu mehr als zwei Dritteln von Frauen ausgeübt 

werden, ist der Frauenanteil bei im Nebenjob ge-

ringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen 

mit 56 % deutlich geringer. Knapp 24 % aller be-
schäftigten Frauen werden geringfügig entlohnt; 

bei Männern liegt der Anteil lediglich bei 11 %. 

Der Anteil geringfügig entlohnter Beschäftigter an 

allen Beschäftigten ist in Ostdeutschland unter-

durchschnittlich. Dies gilt insbesondere für im 
Nebenjob geringfügig Entlohnte. Während 10% 

sämtlicher Minijobs von Ausländern ausgeübt 

werden, liegt deren Anteil bei der Gruppe der So-

zialversicherungspflichtigen bei knapp 7 %. Mehr 
als jede fünfte von Ausländern ausgeübte Beschäf-

tigung gilt als geringfügig. 

Tabelle 1 

Aktuelle Entwicklung der Minijobs 

Juni iSeptember • Dezember 
2003 2003 2003 

In 1 000 

Erwerbstätige' 

Registrierte Arbeitslose' 

Minijobs insgesamt3 

Davon (in %): 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte 

Kurzfristig Beschäftigte 

Geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten 
(Haushaltsscheckverfah ren) 

März 
I 2004 

Juni 
2004 

38 363 38 589 38 517 37 892 

4259 4208 4315 4547 4233 

6465 6728 6982 7206 7617 

89,2 87,3 88,0 88,2 88,0 

10,3 12,1 11,4 11,2 11,1 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 

1 Erwerbstätige mit Arbeitsort Deutschland; 
Quelle: Statistisches Bundesamt. 

2 Ohne Leistungsempfänger nach § 125, 126, 428 
SGB III und § 2 BErzGG; Quelle: Bundesagentur für 
Arbeit. 
3 Quelle: Minijobzentrale der Bundesknappschaft. 

DIW Berlin 2004 

Abbildung 1 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte 
In 1 000 

6000  

5000-

4000-

3000-

2000-

1000-

0 

1 1 Ausschließlich geringfügig Entlohnte 

Im Nebenjob geringfügig Entlohnte 

I -

oe •0• •°a 000 000 000 000 00• 00• 00• 00• 00ti 0O0ti 00ti 00ti 003 003 003 
1 • 1 ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti 

>Jp• •eQ OeN S̀'°i1 1`•c` `¢Qw Oeti •a•ti ,JC` SeQ• •yti • asti ,Jc` 41 n Oeti •a<v ,JO S•Q• 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit. DIW Berlin 2004 

6 Vgl.: Arbeitsmarkt in Zahlen. Geringfügig entlohnte Beschäftigte am 
30. September 2003. Nürnberg 2004, wwwl.arbeitsamtclelhstl 
serviceslstatistiklaktuellliiia6lsozbelg-quartalsheftd.pdf. Die be-
trächtlichen Unterschiede im Vergleich zu den Zahlen der Minijobzen-
trale - beispielsweise 125 000 Minijobs weniger für September 2003 -
begründet die Bundesagentur für Arbeit mit den unterschiedlichen 
Wartezeiten zwischen Stichtag und Auswertungslauf. Durch die Berück-
sichtigung von verspätet abgegebenen Meldungen, Stornierungen und 
Berichtigungen wird nach Darstellung der Bundesagentur für Arbeit 
eine verbesserte Datenqualität erreicht. 
7 Vgl. Arbeitsmarkt in Zahlen, a. a.0. Berücksichtigt man diese Größen-
ordnung der Umwandlung früherer Beschäftigungen beim Gesamtzu-
wachs von 300000 ausschließlich geringfügig Beschäftigten beim Ver-
gleich von September 2003 mit dem Vorjahresmonat, so bleiben für eine 
reine Ausweitung niedrig Entlohnter nach den Berechnungen der Bun-
desagentur für Arbeit lediglich etwa 60000 zusätzliche Minijobs. 
8 Dies schließt freilich nicht aus, dass sich unter den ausschließlich ge-
ringfügig Entlohnten teilweise dennoch Personen befinden, die in ihrer 
Haupttätigkeit z. B. eine freiberufliche oder selbständige Tätigkeit aus-
üben. 
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Tabelle 2 

Strukturmerkmale geringfügig Entlohnter im Vergleich zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

im September 2003 
In % 

Geringfügig 
entlohnte 

Beschäftigte 
insgesamt' 

Ausschließlich 
il geringfügig 

entlohnte 
Beschäftigte' 

Im Nebenjob 
geringfügig 
entlohnte 

Beschäftigte' 

Sozial-
I versicherungs-

pflichtig 
Beschäftigte 

Anteil geringfügig 
entlohnter Beschäf-
tigungen an allen 
Beschäftigungen' 

in % 

Beschäftigte insgesamt (Anzahl) 

Westdeutschland 

Ostdeutschland 

Männer 

Frauen 

Deutsche 

Ausländer 

Wirtschaftsunterabschnitts 

Land-, Forst-, Fischwirtschaft, Bergbau, Gewinnung 
von Steinen und Erden 

Verarbeitendes Gewerbe 

Energie- und Wasserversorgung 

Baugewerbe 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und 
Gebrauchsgütern 

Gastgewerbe 

Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 

Kredit- und Versicherungsgewerbe 

Grundstückswesen, Vermietung, Datenverarbeitung, 
Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen 

Öffentliche Venvaltung,Verteidigung, Sozial-
versicherung, exterritoriale Organisationen und 
Körperschaften 

Erziehung und Unterricht 

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 

Erbringung sonstiger öffentlicher und persönlicher 
Dienstleistungen 

Private Haushalte 

Ohne Angaben 

5 875 049 4 401 050 

86,1 85,9 

13,9 14,1 

34,7 31,3 

65,3 68,7 

90,0 92,0 

10,0 8,0 

0-14 1,7 

15-37 12,6 

40-41 0,1 

45 4,0 

50-52 21,5 

55 9,7 

60-64 6,2 

65-67 1,1 

70-74 9 21,9 

75,99 Y 1,8 

80 q 2,1 

85 9,5 

90-93 7,5 

95 0,2 

0,1 

1,8 

12,6 

0,1 

4,0 

22,6 

8,9 

5,9 

1,2 

20,4 

1,8 

2,3 

9,7 

7,7 

0,9 

0,1 

1 348 777 27 204383 

89,1 80,5 

10,9 19,5 

43,6 55,0 

56,4 45,0 

89,1 93,2 

10,9 

1,4 

10,6 

0,1 

4,1 

16,8 

10,8 

7,0 

1,1 

25,1 

1,6 

2,3 

9,9 

17,4 

18,5 

12,7 

11,6 

23,6 

17,2 

6,8 21,0 

1,6 

25,6 

0,9 

6,6 

14,9 

2,8 

5,5 

3,9 

18,2 

9,1 

2,5 

11,5 

23,1 

41,1 

19,2 

6,0 

11,7 28,0 

6,4 

3,8 

11,4 

5,6 

11,3 

15,3 

8,2 4,6 26,6 

0,8 0,1 59,5 

0,1 

1 Angaben der Minijobzentrale. 
2 Ende September (vorläufige Ergebnisse), ANBA, Heft 6/2004, S. 744, sowie 
geringfügig entlohnte Beschäftigte am 30. September 2003. Nürnberg. 
3 Gleichzeitig sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 

Quellen: Minijobzentrale, Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen des DIW Berlin. 

4 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie geringfügig entlohnte Beschäftigte ins-
gesamt. 
5 Nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003) 

DIW Berlin 2004 

Die Differenzierung nach Wirtschaftszweigen ver-
deutlicht, dass Minijobs im Verhältnis zu den üb-
rigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
unterdurchschnittlich oft im verarbeitenden Ge-
werbe anzutreffen sind. Umgekehrt gibt es fünf 
Branchen, in denen überproportional häufig Be-
schäftigungen in Minijobs ausgeübt werden. Zum 
einen handelt es sich um den Handel, wo 23 % 
aller Beschäftigungsverhältnisse niedrig entlohnt 
sind, sowie um die Gastronomie, wo gut 40 % der 
gemeldeten Stellen auf Minijobbasis ausgeübt 
werden. Aber auch im Bereich „Grundstückswe-

sen, Vermietung, Unternehmensdienstleister" ist 
mehr als jede vierte Beschäftigung eine geringfü-
gig entlohnte Tätigkeit. Hier ist zu berücksichti-
gen, dass in diesem Sektor auch die Reinigung von 
Gebäuden' zu finden ist, die zum überwiegenden 
Teil im Rahmen von Minijobs ausgeführt wird. 

Von den rund 83 000 gemeldeten Tätigkeiten in 
privaten Haushalten werden knapp 60 % auf Mini-
jobbasis erbracht. 

Zu beachten ist, dass bei einer solchen Betrach-
tung die Beamten, Selbständigen und freien Berufe 

in der Statistik der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten nicht enthalten sind und deshalb das 
tatsächliche Gewicht der Minijobs in einzelnen 
Branchen überzeichnet werden kann. 

9 So macht der Wirtschaftszweig „Reinigung von Gebäuden, Inventar, 
Verkehrsmitteln" (Wz-Nr. 74.7) etwa ein Drittel aller Minijobs im Bereich 
„Grundstückswesen, Vermietung, Unternehmensdienstleister" aus. 
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Tabelle 3 

Entwicklung der Zahl kleiner Beschäftigungsverhältnisse 

2000 2003 

In 1 000 

Kleine Beschäftigungsverhältnisse sowie Zweittätigkeiten insgesamt' 

Gesamtzahl der Beschäftigten mit kleinen Beschäftigungsverhältnissen (ohne Zweittätigkeiten) 

Davon: 

Gesamtzahl kleiner Beschäftigungsverhältnisse nach ILO- Labour-Force- Konzept 

Gesamtzahl kleiner Beschäftigungsverhältnisse ohne ILO-Konzept' 

Minijobs als Haupttätigkeit nach ILO- Labour-Force-Konzept und mit Einkommensschwelle° 

8524 9140 

6055 6938 

4327 

1 728 

3 141 

5016 

1922 

3 642 

Nachrichtlich: 

Gesamtzahl aller Beschäftigungsverhältnisse ( nach engem ILO-Erwerbskonzept) ' 36925 37396 

Zahl der Zweittätigkeiten 

In % 

Anteil der Minijobs (nach engem ILO-Labour-Force-Konzept) an allen kleinen Beschäftigungsverhältnissen 

Anteil kleiner Beschäftigungsverhältnisse (nach engem ILO-Labour-Force- Konzept) an allen Beschäftigten 

Anteil der Minijobs als Zweittätigkeit an allen Beschäftigungsverhältnissen 

Anteil aller Beschäftigten mit Zweittätigkeiten 

2 469 2202 

36,9 

11,7 

3,7 

6,7 

39,8 

13,4 

3,8 

5,9 

1 Entweder Wochenarbeitszeit 15 Stunden und weniger, weniger als 
400 Euro Bruttoerwerbseinkommen (bzw. weniger als 630 DM im Jahre 
2000) oder nach Selbsteinstufung geringfügig beschäftigt. 
2 In der Woche der Erhebung überwiegend als erwerbstätig eingestuft. 

3 In der Woche der Erhebung als nicht erwerbstätig eingestuft, aber 
zugleich Information über gelegentliche/regelmäßige Tätigkeiten 
gegen Entgelt. 
4 Im Jahre 2000 betrug die Einkommensschwelle 630 DM. 

Quellen: SOEP 2000 und 2003, gewichtet; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2004 

Wie viele kleine Beschäftigungs-

verhältnisse gab es schon vor der Reform? 

Zur Beantwortung der Frage, ob durch die Neure-
gelung der geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nisse neue Jobs geschaffen wurden, erscheint es 
sinnvoll, die Entwicklung sämtlicher Beschäfti-

gungsverhältnisse näher zu untersuchen, die ent-
weder 

• bei der Entlohnung Merkmale von Niedriglohn-
jobs aufweisen, 

• einen Erwerbsumfang von 15 Wochenarbeits-
stunden und weniger haben oder 

• nach Selbsteinstufung der Befragten eine ge-
ringfügige Beschäftigung darstellen. 

Dies ist auf Basis der vom DIW Berlin zusam-

men mit TNS Infratest Sozialforschung erhobenen 
Haushaltsdaten des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) 10 möglich. 

Auf den ersten Blick überraschend ist der Befund, 
dass von 2000 bis 2003 die Gesamtzahl der als 
klein bezeichneten Beschäftigungsverhältnisse um 
mehr als eine halbe Million gestiegen ist und im 
Frühjahr 2003 bei rund 9 Mill. lag (Tabelle 3). 
Ohne kleine Zweittätigkeiten stieg die Zahl in die-

ser Zeit von rund 6 Mill. auf annähernd 7 Mill. 11 
Darin sind sämtliche Beschäftigungen enthalten, 

die nicht der Sozialversicherungspflicht unterlie-

gen (Selbständige und mithelfende Familienange-
hörige), aber auch Beschäftigungsverhältnisse im. 
Bereich der Schattenwirtschaft, soweit diese bei der 
Befragung angegeben wurden. Hingegen sank die 
Zahl der ausgeübten Zweittätigkeiten von 2,4 Mill. 
im Jahre 2000 auf etwa 2,2 Mill. im Jahre 2003. 
Zwar liegt die Zahl von 2,2 Mill. Nebentätigkei-
ten deutlich über der seit Juni 2003 erstmals aus 
der Minijob-Statistik bekannten Zahl, jedoch han-
delt es sich bei den offiziellen Zahlen lediglich um 
Zweittätigkeiten von Personen, die in ihrer Erst-
tätigkeit eine sozialversicherungspflichtige Tätig-

10 Das SOEP ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung privater 
Haushalte, die jährlich bundesweit durchgeführt wird. Die Feldarbeit 
erfolgt durch TNS Infratest Sozialforschung, München. Vgl. für nähere 
Informationen wwwdiwde/5oep. Im Personenfragebogen für alle Er-
wachsenen im Haushalt ( 16 Jahre und älter) werden unterschiedliche 
Indikatoren zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen erhoben. 
Neben einer subjektiven Einschätzung der Beschäftigten als geringfü-
gig/unregelmäßig erwerbstätig werden im Folgenden auch der Um-
fang der geleisteten Wochenarbeitszeit sowie die Höhe der Bruttolöhne 
zur Abgrenzung „ kleiner Beschäftigungsverhältnisse" herangezogen. 
Ein solches Abgrenzungskonzept schließt nahezu vollständig auch die 
Gruppe der mithelfenden Familienangehörigen mit ein. Den Daten lie-
gen die Angaben von mehr als 22 000 Befragten (2003) zugrunde; die 
Gewichtung der Ergebnisse erfolgte ohne Anpassung an die Zahl der 
Beschäftigten im Mikrozensus. Von allen identifizierten Minijobs des Er-
hebungsjahres 2003 erfolgte bei rund 70% die Befragung im Zeitraum 
Januar bis März 2003, also bereits vor Inkrafttreten der gesetzlichen 
Änderungen. 
11 Auch in einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit, die das Ziel hatte, geringfügige Beschäftigungsver-
hältnisse entsprechend der gesetzlichen Regelung vom 1. April 1999 
zu identifizieren, wurden rund 6,3 Mill. Beschäftigungsverhältnisse mit 
maximal 15 Stunden/Woche und unter 325 Euro ermittelt. Darunter 
waren 4,7 Mill. Beschäftigte, die die Voraussetzungen einer geringfügig 
entlohnten Beschäftigung nach der damaligen Rechtslage erfüllten. 
Vgl. Infratest Sozialforschung: Geringfügige Beschäftigung und Neben-
erwerbstätigkeit in Deutschland 2001/2002. München 2003 (www 
bm wa. Bund. cie/bm wa/generator/Navigation/arbeit, did=29258. h tml) 

Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 34/2004 491 



Kleine Beschäftigungsverhältnisse: Kein Jobwunder 

keit ausüben. Dagegen werden vom SOEP auch 

Beamte oder Angehörige freier Berufe, die viel-

fach Nebentätigkeiten ausüben, erfasst. 

Nun kann man einwenden, dass eine befragungs-

gestützte Abgrenzung, die Erwerbstätigkeit noch 
weiter als das ILO-Labour-Force-Konzept fasst, 12 

zu einer höheren Zahl der Gesamtbeschäftigten 

führt, als es der Mikrozensus ausweist. 13 Jedoch 

zeigt für Mai 2003 auch die Befragung des Mikro-

zensus rund 2 Mill. Erwerbstätige weniger, als dies 

für den Jahresdurchschnitt auf Basis der Schätzung 

der Erwerbstätigenzahl in- der Volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnung der Fall ist. 14 Zu vermuten 

ist, dass es insbesondere solche am Rande des Ar-

beitsmarktes angesiedelten Beschäftigungsverhält-

nisse sind, die bei Befragungen nicht einfach und 

exakt zu ermitteln sind.` Solche Beschäftigungen 

sind zudem teilweise auch dem Bereich der Schat-

tenwirtschaft zuzuordnen; sollten aber gleichwohl 

arbeitsmarktpolitisch als relevanter Beschäfti-

gungspuffer berücksichtigt werden, da sie vielfach 

den gestiegenen Flexibilitätsanforderungen ge-

rade im Dienstleistungsbereich nachkommen und 

damit reale Einkommen verdient werden, die zu 

einem Konsumanstieg führen können. 

Legt man den SOEP-Daten eine engere Abgren-

zung gemäß ILO-Labour-Force-Konzept zugrunde, 

so stieg die Zahl kleiner Beschäftigungsverhält-

nisse von 4,3 Mill. im Jahre 2000 auf 5 Mill. im 

Jahre 2003; dies entspricht mittlerweile rund 13 % 

aller Beschäftigungsverhältnisse. ' Nimmt man eine 

noch engere Abgrenzung gemäß der Einkommens-

obergrenze vor, so betrug die Zahl der nach dem 

ILO-Konzept identifizierten Minijobs im Frühjahr 

2000 immerhin bereits 3,1 Mill. und erhöhte sich 

bis 2003 auf 3,6 Mill. Zusätzliche Erwerbstätige re-

krutierten sich demnach überwiegend aus dem Be-

reich der Minijobs, und der Minijob wurde bei die-

sen Beschäftigten zunehmend zur Haupttätigkeit. 

Zur Struktur kleiner Beschäftigungs-

verhältnisse auf Basis des SOEP 

Rund 12 % der kleinen Beschäftigungsverhältnisse 

gemäß dem Labour-Force-Konzept wurden im 

Frühjahr 2003 von Ostdeutschen ausgeübt (Tabel-

le 4). In 15 % der Fälle wurde die Beschäftigung 

von Schülern/Studenten ausgeführt und in 6 % von 

Personen im Alter von 65 Jahren und älter. Kleine 

Beschäftigungsverhältnisse werden zu drei Vier-

teln von Frauen praktiziert, wobei es sich in einem 

Drittel aller Beschäftigungsverhältnisse um Müt-

ter mit Kindern unter 16 Jahre handelt; solche Be-

schäftigungen werden am häufigsten dann aus-

geübt, wenn sich die Kinder im schulpflichtigen 

Alter befinden. 

Kleine Beschäftigungsverhältnisse entfallen zu 

einem Drittel auf un- und angelernte Arbeiter und 

zu einem Viertel auf einfache Angestellte. Etwa 

5 % der kleinen Beschäftigungsverhältnisse wer-

den von Freiberuflem sowie 2 % von mithelfen-

den Familienangehörigen ausgeübt. Wenig verän-

dert hat sich seit 2000 der gleichzeitige Transfer-

bezug (Rente, Leistungsbezug beim Arbeitsamt 

oder auch Sozialhilfe). Etwa ein Viertel der Be- 

schäftigten mit kleinen Tätigkeiten nach dem ILO-

Labour-Force-Konzept erhält neben dem Niedrig-

lohn aus ihrer Erwerbstätigkeit zugleich Transfer- 

zahlungen. 

Noch ausgeprägter ist der gleichzeitige Transfer-

bezug bei den knapp 2 Mill. kleinen Beschäfti-

gungsverhältnissen ohne ILO=Labour-Force-Kon-

zept (Tabelle 5). 17 Da in dieser Gruppe der Anteil 

der Schüler/Studenten bei rund einem Drittel aller 

Fälle liegt, knapp jeder Fünfte ärbeitslo• gemeldet 

ist und.jeder Sechste mindestens 65 Jahre alt ist, 

ist der Anteil der Fälle mit gleichzeitigem Transfer-

bezug von 50 % wenig überraschend, Der Anteil 

der verheirateten Frauen liegt bei dieser Gruppe 

bei rund einem Viertel und ist damit nur halb so 

hoch:wie bei kleinen Beschäftigungsverhältnissen 

gemäß ILO-Labour-Force-Konzept. Bei dieser am 

Rande des Arbeitsmarktes befindlichen Gruppe 

muss jedoch berücksichtigt werden, dass knapp 

die Hälfte dieser Tätigkeiten nur gelegentlich aus-

12 Die Internationale Arbeitsorganisation ( International Labour Orga-
nization — ILO) in Genf beschloss 1982 mit dem so genannten Labour-
Force-Konzept ein standardisiertes Instrumentarium zur Erfassung des 
Erwerbsstatus, wonach Personen als erwerbstätig eingestuft werden, 
wenn sie in einem Arbeitsverhältnis mit mindestens einer Stunde pro 
Woche geleisteter Arbeitszeit oder freiberuflich, selbständig oder als 
mithelfende Familienangehörige tätig sind. 
13 Vgl. hierzu auch Jürgen Schupp et al.: Zur Erhebungsproblematik 
geringfügiger Beschäftigung. Ein Strukturvergleich des Mikrozensus 
mit dem SOEP und dem Europäischen Haushaltspanel. In: Paul Lüttinger 
(Hrsg.): Sozialstrukturanalysen mit dem Mikrozensus. ZUMA-Nachrichten 
Spezial, Bd. 6. Mannheim 1999, S. 93-118. 
14 Diese „ Lücke" von mittlerweile annähernd 2 Mill. Erwerbstätigen 
besteht seit den Revisionen der Erwerbstätigenrechnungen aufgrund 
neuer Erkenntnisse über den Umfang der geringfügigen Beschäftigung. 
Vgl. Sigrid Fritsch und Stephan Lüken: Erwerbstätigkeit in Deutschland. 
In: Wirtschaft und Statistik, Heft 2/2004, S. 141. Das DIW Berlin machte 
bereits Ende der 90er Jahre auf eine solche Unterschätzung der Erwerbs-
statistik aufmerksam. Vgl.: Erwerbsstatistik unterschätzt Beschäftigung 
um 2 Mill. Personen. Bearb.: Jürgen Schupp, Johannes Schwarze und 
Gert G. Wagner. In: Wochenbericht des DIW Berlin, Nr. 38/1997, S. 689-
694. 
15 Eine Debatte über die ;, richtige" Zahl der Beschäftigungsentwicklung 
kann man gegenwärtig auch in den USA beobachten. Dort gelangt eine 
amtliche monatliche Haushaltsbefragung zu deutlich höheren Zahlen 
der Beschäftigungsentwicklung als eine ebenfalls amtliche Erhebung 
bei Betrieben. Vgl.: A Job Picture Painted with Different Brushes. In: 
New York Times vom 7. August 2004, wwwnytirnes.com/2004/08/ 
07/business/07clato. htmi 
16 Freilich ist zu berücksichtigen, dass die Stichprobe von 22 000 SOEP-
Befragten neben den Abgrenzungsproblemen auch einen Stichproben-
fehler aufweist. Bei 5 Mill. Beschäftigungsverhältnissen schwankt die-
ser Fehler bei einem Konfdenzintervall von 95%zwischen 4,7 Mill. und 
5,2 Mill. Beschäftigen. Für 2000 lag der entsprechende Stichproben-
fehler für 4,3 Mill. Beschäftigte zwischen 4,0 Mili. und 4,5 Mill. Beschäf-
tigten. 
17 Hierbei handelt es sich um Personen, die zwar angaben, zum Zeit-
punkt der Befragung nicht erwerbstätig zu sein, aber auf die allgemeine 
Nachfrage, ob sie gelegentlich oder regelmäßig Nebentätigkeiten ge-
gen Entgelt ausüben, dies mit„Ja" beantwortet haben. 
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Tabelle 4 

Soziodemographische Merkmale kleiner Beschäftigungsverhältnisse nach Labour-Force-
Konzept 

2000 2003 

Minijobs' insgesamt (in 1 000 Personen) 

Kleine Beschäftigungsverhältnisse insgesamt (in 1 000 Personen) 
3 141 

4327 

3 642 

5016 

Anteil an allen kleinen Beschäftigungsverhältnissen in 

Nur Einkommensschwelle' 

Arbeitszeit und Einkommensschwelle 
Selbsteinschätzung.als Minijob 

Alle Minijobs.'' ` 

Wpch'enerbeitszeit 15..Stundgn: und weniger 

Ostdeutschland 

Schüler%Student 

65 Jahre und älter 

Arbeitslos gemeldet„ 

Ausländer 

Fräuen 

Verheiratete Frauen, _, 
111 Beschäftigte Ist Mutter von minde5tenseinem Kind irn`Alter unter 16 Jahren 

-, Im: Ha4lshalf lebt mindestens eia Kind.im Altgr.untet.:16 Jahren 
jyngstes _Kind im'Haüshait ist unter 3 Jähre alt. 

Jüngstes>Kind:ist 3 bisLinter:6 Jahre ält 

Jüngstes Kind ist 6 bis unter 12 Jahre a:lt. 
ln Erziehungsurlaub/Elternzeit 

Stellung im Beruf 
Un- und angelernte Arbeiter 

Gelernte Arbeiter und Facharbeiter 

Mithelfende Familiengehörige 

Freiberufler 

Einfache Angestellte ohne Abschluss 

Einfache Angestellte mit Abschluss 

Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit 

Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit oder Führungsaufgaben 

Öffentlicher Dienst 

Gleichzeiter Bezug von ... 
Rente/Pension 

Leistungen vom Arbeitsamt 

Erziehungsgeld 

BAföG 

Sozialhilfe 

Bezug einer der Transferleistungen 

19 

41 

13 

.73 

27 1. 27' 
y 

14 .12 

16 15 

72 

47 

10 

75. 

-49 

33 „ 

d . 44 

5 6 

31 

4 

2 

4 

15 

9 

12 

4 

18 

13 

4 

2 

3 

3 

31 

2 

2 
5 

14 

10 

13 

3 

14 

12 

5 

2 

2 

3 

24 24 

1 Weniger als 400 Euro Bruttoerwerbseinkommen (bzw. weniger als 
630 DM im Jahre 2000) oder nach Selbsteinstufung geringfügig 
beschäftigt. 

Quellen: SOEP 2000 und 2003, gewichtet; Berechnungen des DIW Berlin. 

2 Die Schwelle betrug 630 DM im Jahre 2000 und 400 Euro im Jahre 
2003. 

DIW Berlin 2004 

geübt wird und etwa 14 % als mithelfende Fami-

lienangehörige im eigenen Betrieb tätig sind. 

Stabilitätsanalysen kleiner Beschäftigungs-
verhältnisse 

Kleine Beschäftigungsverhältnisse sind von einer 
deutlich höheren Dynamik geprägt als reguläre 
Beschäftigungen in Vollzeit- oder regulärer Teil-

zeitarbeit. Mithilfe der Längsschnittdaten des 

S®EP können die erwerbsbiographischen Verände-
rungen im Erwerbsverhalten der Bevölkerung un-
tersucht werden. Anhand von Tabelle 6 lässt sich 
eine Stabilitätsanalyse kleiner Beschäftigungsver-

hältnisse für einen Zeitraum von drei Jahren vor-
nehmen. Demnach sind von allen Personen, die im 
Ausgangsjahr 2000 bereits einem Minijob nach-
gingen, drei Jahre später 40 % immer noch oder 
erneut in einem kleinen Beschäftigungsverhältnis 
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Tabelle 5 

Soziodemographische Merkmale von kleinen Beschäftigungsverhältnissen ohne ILO-

Labour-Force-Konzept 

II 2000 i 2003 

Minijobs' ohne ILO- Labour-Force- Konzept (in 1 000 Personen) 

Kleine Beschäftigungsverhältnisse insgesamt (in 1 000 Personen) 

1 728 1922 

1 251 1 395 

Anteil an allen kleinen Beschäftigungsverhältnissen in 

Nur Stundenschwelle 

Nur Einkommensschwelle' 

Stunden- und Einkommensschwelle 

Mithelfender Familienangehöriger im eigenen Betrieb 

Regelmäßige bezahlte Nebentätigkeit 

Gelegentliche Arbeiten gegen Entgelt 

Ostdeutschland 

Schüler/Student 

65 Jahre und älter 

Arbeitslos gemeldet 

Ausländer 

Frauen 

Verheiratete Frau 

Beschäftigte ist Mutter von mindestens einem Kind im Alter unter 16 Jahren 

Im Haushalt lebt mindestens ein Kind im Alter unter 16 Jahren 

Jüngstes Kind im Haushalt ist unter 3 Jahre alt 

Jüngstes Kind ist 3 bis unter 6 Jahre alt 

Jüngstes Kind ist 6 bis unter 12 Jahre alt 

In Erziehungsurlaub/Elternzeit 

Gleichzeitiger Bezug von ... 
Rente/Pension 

Leistungen vom Arbeitsamt 

Erziehungsgeld 

BAföG 

Sozialhilfe 

Bezug einer der Transferleistungen 

28 

8 

64 

19 

30 

51 

27 

9 

64 

14 

35 

51 

20 19 

33 

15 

15 

8 

53 

24 

34 

17 

19 

6 

58 

26 

14 14 

29 

4 

3 

10 

4 

28 

4 

5 

7 

6 

27 26 

12 16 

3 2 

4 6 

3 2 

46 50 

1 Weniger als 400 Euro Bruttoerwerbseinkommen (bzw. weniger als 
630 DM im Jahre 2000). 

Quellen: SOEP 2000 und 2003, gewichtet; Berechnungen des DIW Berlin. 

2 Die Schwelle betrug 630 DM im Jahre 2000 und 400 Euro im Jahre 
2003. 

DIW Berlin 2004 

anzutreffen. Etwa 30 % üben nunmehr eine sonsti-
ge Erwerbstätigkeit ohne Merkmale eines kleinen 

Beschäftigungsverhältnisses aus. Diese vielfach 
auch als „Brückenfunktion" bezeichneten Wech-
sel'$ aus geringfügiger Beschäftigung in reguläre 
und staatlich geförderte Beschäftigungsverhält-
nisse (einschließlich ABM, Strukturanpassungs-
maßnahmen, Eingliederungszuschüssen usw.) hat-
ten freilich im Zeitraum 1997 bis 2000 noch eine 
deutlich größere Bedeutung (39 %). Es zeigen sich 
zudem typische geschlechtsspezifische Besonder-
heiten der Beschäftigungsdynamik kleiner Be-
schäftigungsverhältnisse. Während lediglich 22 % 
der Männer, die im Frühjahr 2000 ein kleines 
Beschäftigungsverhältnis ausübten, dies auch drei 
Jahre später noch taten, lag die Stabilität einer 
dauerhaften Minijobtätigkeit bei Frauen mit 47 % 
deutlich höher. 

Für ehemals arbeitslos Gemeldete stieg zwar in 
den Untersuchungsperioden der Anteil derjenigen, 
die drei Jahre später ein kleines Beschäftigungs-
verhältnis aufgenommen hatten, von 5 % (2000 

gegenüber 1997) auf 9 % (2003 gegenüber 2000). 
Zugleich sanken jedoch die Chancen ehemals Ar-

beitsloser, eine sonstige Erwerbstätigkeit in Voll-
zeit oder regulärer Teilzeit aufzunehmen, von 36 % 
auf 23 %, und das Risiko, immer noch arbeitslos 
zu sein oder erneut arbeitslos zu werden, stieg von 

32%auf 38%. 

Die nach Männern und Frauen differenzierten 
Analysen zeigen, dass die Bereitschaft zum Wech-
sel auf einen Minijob bei Frauen höher ist und im 

18 Vgl. Angelika Koch und Gerhard Bäcker: Mini- und Midi-Jobs als 
Niedriglohnstrategie in der Arbeitsmarktpolitik. WSI-Diskussionspapier 
Nr. 117. Düsseldorf 2003. 
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Tabelle 6 

Erwerbsstatus drei Jahre später — Vergleich des Jahres 2000 mit 1997 sowie 2003 mit 2000 
In % 

II Kleines Beschäftigungsverhältnis' 
11 Sonstige Erwerbstätigen Arbeitslos Gemeldete Sonstige Nichterwerbstätige 

2000 2003 
gegenüber l gegenüber 

1997 2000 

2000 
gegenüber 

1997 

2003 
gegenüber 

2000 

2000 2003 
gegenüber gegenüber 

1997 2000 

2000 
gegenüber 

1997 

2003 
gegenüber 

2000 

Männer und Frauen 

Kleines Beschäftigungsverhältnis 

Sonstige Erwerbstätige 

Arbeitslos Gemeldete 

Sonstige Nichterwerbstätige 

Männer 

Kleines Beschäftigungsverhältnis 

Sonstige Erwerbstätige 

Arbeitslos Gemeldete 

Sonstige Nichterwerbstätige 

Frauen 

Kleines Beschäftigungsverhältnis 

Sonstige Erwerbstätige 

Arbeitslos Gemeldete 

Sonstige Nichterwerbstätige 

38 40 

39 30 

3 7 

20 24 

3 3 

83 81 

5 7 

9 8 

29 22 2 2 

56 46 jl 86 84 

3 5 6 8 

12 28 7 7 

5 9 

36 23 

32 38 

27 31 

4 4 

42 25 

28 41 

26 30 

5 6 

9 11 

2 3 

83 80 

4 3 

12 13 

2 2 

82 82 

41 47 5 6 5 13 6 7 

32 24 1 80 78 30 21 8 10 

4 7 4 7 1. 36 35 3 3 

24 22 1 11 10 29 32 84 79 

Lesebeispiel für das Feld „ 2. Spalte/2. Zeile": 30 % der Männer und Frauen, die im 
Jahre 2000 in einem kleinen Beschäftigungsverhältnis standen, gehörten im Jahre 
2003 zu den „sonstigen Erwerbstätigen". 

1 Entweder Wochenarbeitszeit 15 Stunden und weniger, weniger als 400 Eure Brutto- 2 Abhängig Beschäftige oder Selbständige, die keine Merkmale eines Minijobs aufweisen. 
erwerbseinkommen (bzw. weniger als 610 DM im Jahre 1997 und 630 DM im Jahre 
2000) oder nach Selbsteinstufung geringfügig beschäftigt. 

Quellen: SOEP 1997, 2000 und 2003, gewichtet; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2004 

Unterschied zu Männern dieser Anteil auch gestie-
gen ist. 

Rückgang bei Zweittätigkeiten 

Der Anteil der Beschäftigten mit einer Nebentätig-
keit ist seit 1997 kontinuierlich gesunken, von 9 % 
auf knapp 6 % im Frühjahr 2003; dies entspricht 
einem Rückgang von rund einer Mill. Beschäftig-
ten, die seither keine zwei Jobs mehr ausüben (Ab-

bildung 2). Ein ähnlicher — ebenfalls statistisch si-
gnifikanter — Rückgang in dieser Untersuchungs-

periode zeigt sich auch bei den als Minijob ausge-
übten Zweittätigkeiten. 11 5 % aller Beschäftigten 
hatten 1997 einen Zweitjob, aber nur knapp 4 % 
im Jahre 2003, was einem Rückgang von etwa 
einer halben Million Minijobs als Zweittätigkeit 
entspricht. Aufgrund der Regeländerungen bei der 

Zweitbeschäftigung war dieser Rückgang zu er-
warten. 

Die in Tabelle 7 ausgewiesenen soziodemographi-
schen Merkmale von Zweittätigkeiten zeigen, dass 
diese in der Mehrzahl von Männern ausgeübt wer-

den und auch eher im (hoch)qualifizierten Tätig-
keitsbereich von Angestellten (etwa 20 %) anzu-
treffen sind. Knapp ein Drittel aller Beschäftigten 

Abbildung 2 

Beschäftigte mit Zweitjobs 
Anteile in 

10   

9-

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

0   
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

0 Anteil der Beschäftigten mit Zweittätigkeit 

KL2 Anzahl der Beschäftigten mit Minijob als Zweitjob 

Quellen: SOEP 1997 bis 2003; 
Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2004 

19 Vgl. auch die Analysen von Johannes Schwarze und Guido Heineck: 
Auswirkungen der Einführung der Sozialversicherungspflicht für die 
geringfügige Beschäftigung. DIW- Diskussionspapier Nr. 257. Berlin 
2001. 
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Tabelle 7 

Soziodemographische Merkmale von Zweittätigkeiten 

2000 2003 

Zweittätigkeit als Minijob' ( in 1 000 Personen) 

Zweittätigkeiten insgesamt (in 1 000 Personen) 

1 373 1 439 

2 469 2202 

Alle Zweittätigkeiten In % 

Wochenarbeitszeit 15 Stunden und weniger 

Nur Einkommensschwelle' 

Arbeitszeit- und Einkommensschwelle 

Mithelfender Familienangehöriger im eigenen Betrieb 

Regelmäßige bezahlte Nebentätigkeit 

Gelegentliche Arbeiten gegen Entgelt 

Anteil Ostdeutschlands an allen kleinen Beschäftigungsverhältnissen 

Ausländer 

Frauen 

Verheiratete Frauen 

Beschäftigte ist Mutter von mindestens einem Kind im Alter unter 16 Jahren 

Im Haushalt lebt mindestens ein Kind im Alter unter 16 Jahren 

Jüngstes Kind im Haushalt ist unter 3 Jahre alt 

Jüngstes Kind ist 3 bis unter 6 Jahre alt 

Jüngstes Kind ist 6 bis unter 12 Jahre alt 

Nachrichtlich: Merkmale des Erstjobs: 

Arbeiter 

Freiberufler 

Einfache Angestellte ohne Abschluss 

Einfache Angestellte mit Abschluss 

Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit 

Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit 

Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben 

Beamte im höheren Dienst 

Öffentlicher Dienst 

39 

4 

57 

12 

49 

39 

30 

5 

65 

15 

44 

41 

14 13 

4 5 

44 42 

18 18 

12 9 

35 

6 

6 

13 

18 

3 

7 

7 

26 

17 

1 

3 

33 

35 

6 

8 

10 

13 

3 

3 

7 

25 

17 

3 

4 

31 

1 Entweder Wochenarbeitszeit 15 Stunden und weniger, weniger als 
400 Euro Bruttoerwerbseinkommen (bzw, weniger als 630 DM im 
Jahre 2000) oder nach Selbsteinstufung geringfügig beschäftigt. 

Quellen: SOEP 2000 und 2003, gewichtet; Berechnungen des DIW Berlin. 

2 Die Schwelle betrug 630 DM im Jahre 2000 und 400 Euro im 
Jahre 2003. 

DPW Berlin 2004 

mit einer Zweittätigkeit sind in ihrer Ersttätigkeit 
im öffentlichen Dienst beschäftigt. In lediglich 
44 % der Fälle handelt es sich um regelmäßig be-
zahlte Nebentätigkeiten, in 15 % um mithelfende 
Familienangehörige. 

Es bleibt abzuwarten, ob der bislang im SOEP iden-
tifizierte Rückgang von Zweittätigkeiten anhalten 
wird oder ob die günstigeren Abgaberegelungen 
seit April 2003 dazu führen werden, dass die Zahl 
der Zweittätigkeiten wieder wächst und die Arbeit 
sich auf weniger Personen konzentriert. Insbeson-
dere die seit April 2003 wirksame Begünstigung 
der geringfügigen Nebenbeschäftigung durch 
niedrigere Abgaben könnte gerade innerhalb der 
Gruppe der höher Qualifizierten zu Anreizen für 
eine Neuaufnahme und zu einer Trendwende in 
der Entwicklung der Zweittätigkeiten führen. 

Fazit 

Die Berechnungen auf Basis der neuen amtlichen 
Statistik geringfügig Beschäftigter und des SOEP 
zeigen, dass im Bereich des Arbeitsmarktes eine 
Fülle von Abgrenzungsmöglichkeiten besteht, um 
auch den Personenkreis zu identifizieren, der — 
vielfach nur gelegentlich — eine geringfügige Be-
schäftigung ausübt.20 

20 Es bleibt abzuwarten, inwieweit die für April 2005 in Aussicht ge-
stellte Revision der Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung des Statis-
tischen Bundesamtes dazu führen wird, dass die seit April 2003 verän-
derten Rahmenbedingungen in den künftigen Berechnungen berück-
sichtigt werden. Die künftige monatliche ILO-Statistik „Arbeitsmarkt in 
Deutschland" des Statistischen Bundesamtes hat zwar als primäres Ziel, 
die Messung der monatlichen Erwerbslosenquote vorzunehmen, gleich-
wohl erfolgt künftig in dieser eigenständigen stichprobengestützten 
Primärerhebung bei rund 30000 Befragten im erwerbsfähigen Alter 
auch eine verbesserte Identifizierung von Erwerbstätigen am „ Rande des 
Arbeitsmarktes" Vgl. Thomas Riede und Matthias Sacher: Arbeitsmarkt 
in Deutschland — erster Baustein der neuen ILO-Statistik. In: Wirtschaft 
und Statistik, Heft 2/2004, S. 148-154. 
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Kleine Beschäftigungsverhältnisse: Kein Jobwunder 

Die Analysen belegen, dass die vierteljährlich 
veröffentlichte Fallzahlstatistik der Bundesknapp-
schaft den Arbeitsmarkterfolg von Minijobs über-
zeichnet, andererseits aber befragungsgestützte Sta-
tistiken nicht die vielfach gewünschte Trennschärfe 
hinsichtlich sozialrechtlich relevanter Schwellen-
werte aufweisen. Es ist zu vernuten, dass etliche 
der bei Befragungen gezählten Beschäftigungen 

dem Bereich der Schwarzarbeit zuzuordnen sind. 

Die von der Bundesknappschaft im Juni 2003 erst-
mals identifizierten 6,4 Mill. Minijobs dürften zum 

größten Teil bereits vorher als kleine Beschäfti-
gungsverhältnisse am Rande des Arbeitsmarktes 
bestanden haben. Der seither registrierte Zuwachs 

kann zum 'feil auf Substitutionseffekte aus bishe-
riger Beschäftigung zurückgeführt werden. Zwar 
geht mit dieser Ausweitung vielfach auch eine Er-
werbsintegration von Frauen einher, jedoch be-
trifft dies weniger stabile und in der Regel auch 
niedrig entlohnte Arbeitsplätze. Arbeitslose profi-
tierten bislang nicht unmittelbar von den Mini-
jobs: Auch wenn die Chancen von Arbeitslosen 
gestiegen sind, einen solchen Job zu bekommen, 
so sank doch gleichzeitig der Anteil der Personen 

mit einer regulären Teil- oder Vollzeitstelle. 

Ab Januar 2005 werden die veränderten Zumutbar-
keitsregelungen21 für Bezieher von Arbeitslosen-
geld I1 sowie die geänderten Freibeträge bei Er-
werbstätigkeit beim Arbeitslosengeld 1122 wirksam. 

Danach wird die Ablehnung einer Vermittlung von 

Minijobs zu Leistungskürzungen führen können, 
und es werden die von Sozialverbänden angekün-
digten „neuen" Jobs mit Stundenlöhnen von weni-

gen Euro angeboten . 2' Es ist zu erwarten, dass sich 
in der Folge die bisherige soziodemographische 

Struktur kleiner Beschäftigungsverhältnisse mit 
geringer Entlohnung deutlich verändert. Beschleu-
nigen dürfte sich zudem der bereits in den letzten 
Jahren zu beobachtende Trend, dass die Ein-

kommen aus Minijobs vielfach den Bezug von 
Transferzahlungen ergänzen .24 Der repräsentati-
ven längsschnittbezogenen Mikrodatenbasis des 
SOEP wird bei einer wissenschaftlichen Evaluie-
rung der Beschäftigungswirkungen der Minijob-
Regelung vermutlich eine wichtige Rolle zukom-
men.2s 

21 Sanktionen der Absenkung des Leistungsbezugs bis hin zum Wegfall 
des Arbeitslosengeldes II treten beispielsweise dann ein, wenn erwerbs-
fähige Hilfebedürftige sich ohne Vorliegen wichtiger Gründe weigern, 
zumutbare Arbeitsgelegenheiten aufzunehmen oder gemeinnützige 
Arbeit auszuführen. 
22 Ab 1. 1.2005 bleiben vom Nettoeinkommen 15 % bei einem Brut-
toverdienst bis 400 Euro und zusätzlich 30% für den Teil des Bruttover-
dienstes oberhalb von 400 bis 900 Euro bzw. zusätzlich 15%für den Teil 
des Bruttoverdienstes oberhalb von 900 bis 1 500 Euro anrechnungs-
frei. 
23 Vgl.: Wohlfahrtsverbände: Hartz schafft Arbeit. In: Der Tagesspiegel 
vom 6. August 2004, archivtagesspiegel.de/archiv/06.08.2004/ 
12867 60.asp 
24 Die Staffelungen der anrechnungsfreien Beträge auf das Arbeits-
losengeld II setzen freilich eher monetäre Anreize, Niedriglohnjobs 
oberhalb der Grenze von 400 Euro auszuüben. 
25 Vgl. hierzu Tobias Hagen und Alexander Spermann: Hartz-Gesetze — 
Methodische Ansätze zu einer Evaluierung. Baden-Baden 2004, S. 186f., 
sowie erste auf Mikrosimulationen beruhende Berechnungen von Viktor 
Steiner und Katharina Wrohlich: Work Incentives and Labor Supply 
Effects ofthe,Mini-Jobs Reform' in Germany. Mimeo. DIW Berlin 2004. 
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